
Kleine Anfrage
der Abgeordneten Stephan Kühn (Dresden), Matthias Gastel, Stefan Gelbhaar, 
Oliver Krischer, Daniela Wagner und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ausbau der B 96 im Abschnitt Oranienburg–Neubrandenburg

Der aktuelle Bundesverkehrswegeplan 2030 weist den Ausbau des gesamten 
Streckenzugs der Bundesstraße 96 (B 96) vom Kreuz Oranienburg (Branden-
burg) bis Neubrandenburg mit mehreren Ortsumgehungen aus. Die B 96 sei ei-
ne wichtige Verknüpfung zwischen der Metropolregion Berlin und dem skandi-
navischen Raum über den Fährhafen Sassnitz-Mukran. Die Relation Berlin–
Ostseeküste soll auf diese Weise beschleunigt werden. Dadurch würde nach 
Ansicht der Fragesteller Verkehr, der heute über die sicheren Autobah-
nen 11/ 20 (A 11/A 20) bzw. A 24/A 19 fließt, auf die Bundesstraße 96 verla-
gert. Durch den Ausbau und die Reisezeitverkürzungen würde die B 96 tatsäch-
lich für einige Relationen attraktiver. Eine ausgebaute B 96 würde also regel-
recht Verkehr – insbesondere Schwerlastverkehr – in die Region ziehen.

Wir fragen die Bundesregierung:
 1. Wie hat sich die Verkehrsbedeutung der B 96 zwischen Oranienburg und 

Neubrandenburg nach Fertigstellung der A 20 im Jahr 2005 verändert?
 2. Wie hat sich die Netzbedeutung der B 96 zwischen Oranienburg und Neu-

brandenburg seit Fertigstellung der A 20 verändert, und erfolgte dazu eine 
Neubewertung?
Falls nein, warum nicht?

 3. Erfüllt die A 20 die ihr zugewiesene Verkehrs- bzw. Netzbedeutung?
 4. Falls die A 20 die ihr zugewiesene Verkehrs- bzw. Netzbedeutung erfüllt, 

warum wurde die B 96 zwischen Oranienburg und Neubrandenburg nach 
Fertigstellung der A 20 nicht in der Verbindungsfunktionsstufe herabge-
stuft?

 5. Wann genau erfolgte die Einstufung der B 96 zwischen Oranienburg und 
Neubrandenburg in die derzeitige Verbindungsfunktionsstufe?

 6. Wie hat sich das Verkehrsaufkommen auf der B 96 zwischen Oranienburg 
und Neubrandenburg nach Fertigstellung der A 20 im Jahr 2005 entwickelt 
(bitte die Verkehrsbelegung abschnittsweise darstellen und dabei den 
Schwerlastverkehrsanteil mit angeben)?

 7. Wie soll sich nach der aktuellen Verkehrsprognose 2030 das Verkehrsauf-
kommen auf der B 96 zwischen Oranienburg und Neubrandenburg entwi-
ckeln (bitte abschnittsweise darstellen und dabei den Schwerlastverkehrs-
anteil mit angeben)?

Deutscher Bundestag Drucksache 19/21006
19. Wahlperiode 13.07.2020



 8. Welchen Planungsstand haben die im Bundesverkehrswegeplan veranker-
ten Ortsumfahrungen entlang der B 96 zwischen Oranienburg und Neu-
brandenburg jeweils (bitte getrennt darstellen)?

 9. Welche Kosten fallen für die im Bundesverkehrswegeplan verankerten 
Ortsumfahrungen entlang der B 96 zwischen Oranienburg und Neubran-
denburg jeweils an (bitte getrennt darstellen)?

10. Wie hoch ist abschnittsweise der Durchgangsverkehr auf der B 96 zwi-
schen Oranienburg und Neubrandenburg aktuell (bitte getrennt darstellen)?

11. Wie hoch wird jeweils der induzierte Verkehr durch die neuen Ortsumfah-
rungen entlang der B 96 zwischen Oranienburg und Neubrandenburg ein-
geschätzt (bitte getrennt darstellen)?

12. Wie hoch wird jeweils der Anteil des Verkehrs eingeschätzt, der durch die 
neuen Ortsumfahrungen entlang der B 96 zwischen Oranienburg und Neu-
brandenburg von der Bestandstrasse weg verlagert werden kann (bitte ge-
trennt darstellen)?

13. Wie hoch wird die zusätzliche Flächenversieglung durch die im Bundes-
verkehrswegeplan verankerten neuen Ortsumfahrungen entlang der B 96 
zwischen Oranienburg und Neubrandenburg ausfallen (bitte getrennt dar-
stellen)?

14. Welche Fahrzeitverbesserungen sollen die geplanten Ortsumfahrungen ent-
lang der B 96 zwischen Oranienburg und Neubrandenburg bringen (bitte 
getrennt darstellen)?

15. Wie soll sichergestellt werden, dass es durch den Ausbau der B 96 zwi-
schen Oranienburg und Neubrandenburg und der damit einhergehenden 
Verbesserung der Verkehrsqualität und Fahrzeitverkürzung nicht zu einer 
Rückverlagerung von Verkehren von den angrenzenden Autobahnen 
kommt?

16. Wie soll sichergestellt werden, dass es durch den Ausbau der B 96 zwi-
schen Oranienburg und Neubrandenburg und der damit einhergehenden 
Verbesserung der Verkehrsqualität und Fahrzeitverkürzung sowie der Ein-
sparung von Mautkosten durch die kürzere Streckenführung im Vergleich 
zur A 11/A 20 nicht zu einer Rückverlagerung von Schwerlastverkehren 
kommt?

Berlin, den 30. Juni 2020

Katrin Göring-Eckardt, Dr. Anton Hofreiter und Fraktion
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